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 Veröffentlicht am 21.09.2006

Index

E6J

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

62000CJ0174 Kennemer Golf VORAB;

KommStG 1993 §3;

Beachte

Besprechung in:RFG 1/2007, 31 bis 35;

Rechtssatz

Wenn auch Nichtmitglieder des abgabep=ichtigen Vereins Tages- und Wochenkarten oder spezielle Jahreskarten

erwerben können, um bestimmte Vereinseinrichtungen (Golfplatz) in Anspruch nehmen zu können, so liegt bereits

darin eine unternehmerische Tätigkeit im Sinne des § 3 KommStG des Vereins. [Hier: Auf die Ausführungen, ob darüber

hinaus eine unternehmerische Tätigkeit gegenüber den Mitgliedern des Vereins entfaltet wird, braucht nicht mehr

eingegangen zu werden. Für den Bereich der Mehrwertsteuer hat der EuGH im Urteil vom 21. März 2002 in der Rs. C-

174/00 (Kennemer Golf & Country Club), Rn. 40, dies bejaht. Dies gilt auch für den Bereich der Kommunalsteuer.]

Gerichtsentscheidung

EuGH 62000J0174 Kennemer Golf VORAB
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